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Publizierende Stelle:  
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Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung 2017, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8352 Elsau  
Inkraftsetzung 
 
Die Gemeindeversammlung Elsau hat am 21. September 
2017 die Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung fest-
gesetzt und die Baudirektion des Kantons Zürich hat mit 
Verfügungen Nr. 0529/18 vom 22. Mai 2018 und Nr. 
0631/18 vom 10. Juli 2018 sämtliche Teile der Revision, mit 
Ausnahme von zwei Punkten (Art. 5 betreffend Anlagen zur 
Nutzung von Sonnenenergie; Einzonung eines bestehenden 
Schopfes in Unterschnasberg) genehmigt. Mit Ausnahme 
der Umzonung der Gewerbezone «Im Rifenbrunnen», gegen 
welche Rechtsmittel ergriffen wurde, sind sämtliche geneh-
migten Teile bereits in Rechtskraft erwachsen (Publikationen 
vom 27.8.2018 und vom 26.10.2018).  
 
Die gegen die Umzonung «Im Rifenbrunnen» ergriffenen 
Rechtsmittel (Rekurs vom 20. August 2018) sind zwischen-
zeitlich behandelt, der Rekurs wurde mit Entscheid des Ein-
zelrichters vom 20. Dezember 2018 des Baurekursgerichtes 
Zürich durch Rückzug des Rekurses abgeschrieben. Sämtli-
che festgesetzten und genehmigten Teile der Gesamtrevisi-
on sind damit in Rechtskraft erwachsen.  
 
Die genehmigte Umzonung der Gewerbezone «Im Rifen-
brunnen» tritt somit als letzter Teil der Gesamtrevision der 
Bau- und Zonenordnung am Tag nach Erscheinen dieser 
Publikation in Kraft.  
 
Gemeinderat Elsau 

Rechtliche Hinweise:  

Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Rekur-
se:  
Gemeinde Elsau 
Auwiesenstrasse 1 
8352 Elsau
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